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Bundesstatistikgesetz 1965; Nove1lierung im Hinblick auf 
das Erk des VfGH vom 30. November 1989, G 245/89; 
Stellungnahme 

Bzg.: Do. Zl. 601.305/4-V/5/90 

Zu dem mit dem obgenannten Schreiben versendeten Gesetzentwurf 

teilt das Amt der Salzburger Landesregierung mit, daß hiegegen 

von seinem Standpunkt aus keine grundsätzlichen Bedenken beste­

hen. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die Ver­

bindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Lan­

desregierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des 

Nationalrates. 

Für d~egierUng: 

Hueber Dr. 

Landesamtsdirektor 
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